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Schuldenstand der Republik Österreich 

}  Defizit Ende I/2015 rd. 280 Mrd. Euro, das entspricht 
etwa 85% des Bruttoinlandsprodukts 

 
}  Finanzsituation aufgrund der konjunkturellen und 

sozialen Maßnahmen während und nach der 
Finanzkrise sowie aufgrund des Hypo-Skandals 
angespannt  

 
}  Es braucht mehr Transparenz und Kontrolle 



Schuldenstand der Republik Österreich 

}  Es braucht mehr Transparenz und Kontrolle!  

}  Die Verfassung sieht hierfür unter anderem die 
Rechnungshöfe vor. 

}  Doch wie handlungsfähig sind diese Kontrollgremien 
noch? 



Mehr Transparenz? - Länder stellen sich quer 

}  Derzeit wird um ein neues Haushaltsrecht gerungen. 

}  Nach § 16 F-VG 1948 kann der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Rechnungshof Form und Gliederung der Voranschläge und 
Rechnungsabschlüsse der Gebietskörperschaften insoweit regeln, als dies zur 
Vereinheitlichung erforderlich ist. 

}  Der aktuell vorliegende, sehr umstrittene Entwurf sieht allerdings einen 15a-Vertrag 
vor, wonach Bund und Länder untereinander Vereinbarungen über Angelegenheiten 
ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schließen können. 

}  Das ist ganz im Sinne der Länder, die sich auf diese Weise weiteren Spielraum 
erhalten können und wollen. Kritiker bemängeln eine Fortschreibung der 
Intransparenz von Finanztransaktionen und eine Aushebelung des 
verfassungsrechtlich vorgesehenen Mitspracherechts des Rechnungshofes. 	  



Mehr Transparenz? - Länder stellen sich quer 

}  Neun Länder, neun verschiedene Systeme, neun 
„schwarze Löcher“? 

}  In letzter Konsequenz haftet die Republik, doch wofür 
eigentlich? 



Sind den Rechnungshöfen die Hände gebunden? /1 

 

Die Vermögens- und Verschuldungssituation in den 
österreichischen Bundesländern wird intransparent, 
uneinheitlich und unvollständig abgebildet. Aus 
diesem Grund können die Haushalte der Bundesländer 
nicht als vollständig bezeichnet werden und lag den 
Landtagen bei der Beschlussfassung der Voranschläge 
bzw. der Rechnungsabschlüsse nicht die vollständige 
Gebarung des betreffenden Bundeslandes vor.	  

 



Sind den Rechnungshöfen die Hände gebunden? /2 

Eine singuläre Betrachtung der Schuldenentwicklung ist 
keineswegs ausreichend, um die Konsolidierungs-
maßnahmen der Bundesländer ausreichend zu überprüfen. 
So lassen die Haushaltsunterlagen der Bundesländer kaum 
stichhaltige Aussagen betreffend die Aufnahme von 
Finanzschulden (zum Teil in ausgegliederten Gesellschaften) 
oder die Veräußerung von Vermögen (zum Teil über 
ausgelagerte Gesellschaften) zu. Generell wird festgestellt, 
dass die Verbindlichkeiten der ausgegliederten Einheiten 
besonders intransparent sind.	  

 



„Politisch korrekte“ Ausgabensteigerungen 



Wie sieht die finanzielle Situation tatsächlich aus? 



}  Gesamtschuldenstand nach Maastricht:     278.000.000 

}  Gesamtverbindlichkeiten Beteiligungsunternehmen:   1.079.000.000 

}  Gesamtschuldenstand Gemeinden:         319.200.000 

}  Summe Schulden:      1.676.200.000 
 

}  Haftungen des Landes Burgenland:     2.154.747.000 

}  Haftung Bank Burgenland:      2.154.747.000 
 

}  Summe Haftungen:      2.677.226.000 

}  Haftungen der Gemeinden:          216.500.000 

 

 

Sind den Rechnungshöfen die Hände gebunden? /2 



Den Rechnungshöfen sind die Hände gebunden / 3 

Die Länder fassen Haftungen zu sogenannten Risikogruppen 
zusammen; dies bedeutet, dass die Haftungen nicht mit den 
Nominalwerten, sondern mit den aufgrund der 
Risikogruppen gewichteten, zumeist niedrigeren Werten, auf 
die Haftungsobergrenzen angerechnet werden. Diese 
Risikogruppen, so die Rechnungshofkritik, würden das 
mit den Haftungen verbundene Risiko für die 
öffentlichen Haushalte allerdings nicht adäquat 
abbilden. Die Haftungsobergrenzen wären damit nicht 
repräsentativ für den Gesamthaftungsstand.	  

 



Sind den Rechnungshöfen die Hände gebunden? /3 

Der BRH errechnete für das Land Burgenland mit Stand 31.12.2012 eine Summe an 
Haftungen (inkl. Haftungen zu Gunsten der Landeshypothekenbank und der aliquoten 
Anteile der Länder an der gesamtschuldnerischen Solidarhaftung als Gewährträger zu 
Gunsten der Pfandbriefstelle, allerdings ohne Haftungen der Einheiten des Sektors Staat 
im Verantwortungsbereich der Länder) von 2.926.500.000,00 Euro. 



Den Rechnungshöfen sind die Hände gebunden / 4 

}  In der Regel ist die Wirkung dieser Rechnungshofberichte 
politisch sehr begrenzt: 

}  Die kritisierten Gebietskörperschaften geben ihre 
Stellungnahmen ab, es folgen Maßnahmenempfehlungen, 
deren Umsetzung (eventuell) nach einigen Jahren überprüft 
wird. 

}  Wirkliche Konsequenzen bleiben in der Regel ebenso aus wie 
fundamentale Verbesserungen. 

}  Die Medienberichterstattung beschränkt sich – mit Ausnahme 
der großen Finanzskandale – auf ein Mindestmaß. 	  

 



Den Rechnungshöfen sind die Hände gebunden / 4 

}  Wozu also diese Kontrolle, wenn sie nur in 
Teilbereichen zu funktionieren scheint? 

}  Sind die Rechnungshöfe ein Feigenblatt der Politik? 

 



Bleiben die Rechnungshöfe an der kurzen Leine?	  

}  Verfassungsrechtlich sind auf Länderebene die Landtage mit ihrer 
Kontrollfunktion sowie die Landesrechnungshöfe dazu berufen, 
Transparenz und Kontrolle über die finanzielle Gebarung walten zu lassen. 

}  In der Praxis sind die Rechnungshöfe – gemessen an der wachsenden Zahl 
und zunehmenden Komplexität der Prüfaufgaben – mit zu wenig 
finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet 

}  Zudem sind sie in ihrem Spielraum beschränkt, beispielsweise indem sie 
(gezielt) durch Antragsprüfungen ausgelastet werden. Dazu kommt, dass auf 
Grund der in zahlreichen Bundesländern nahezu unüberschaubaren Zahl an 
Landes- oder landesnahen Gesellschaften eine Kontrolle nur punktuell 
erfolgen kann (für jede Gesellschaft eine eigene Prüfung).	  

 



Kontrollorgane werden systematisch ausgebremst	  

}  Die Kontroll- und Fragerechte der Landtage in Bezug auf die 
Landesgesellschaften werden ebenfalls beschnitten, was ein erfolgreiches 
Zusammenwirken von Landtag und Landesrechnungshof oft erschwert. 

}  So werden beispielsweise in Tirol Anfragen vor allem zu den großen 
Landesgesellschaften, wie der TIWAG oder der Landesbank Hypo Tirol 
AG, mit Verweis auf das Aktienrecht unterbunden. 

}  Im Burgenland, um ein anderes Beispiel zu nennen, wird bei Fragen nach 
der finanziellen Gebarung von Landes(nahen) Gesellschaften regelmäßig 
auf eine rechtliche Stellungnahme des Landesverfassungsdienstes aus dem 
Jahr 1997 verwiesen, wonach „Handlungen von Organen von selbständigen 
juristischen Personen (Unternehmungen) nicht den Gegenstand 
parlamentarischer Anfragen bilden können. Dies gilt auch dann, wenn das 
Land zu 100% an der Gesellschaft beteiligt ist.“  

 



Fazit	  
}  In der Wirtschaft ist die Bilanz eine Selbstverständlichkeit 

– nicht nur zum Schutz des Unternehmens selbst sondern 
auch zum Schutz der Gläubiger. 

}  Eine Vermögensvergleichsrechnung existiert in Österreich 
für die öffentlichen Haushalte nicht, schon gar nicht für 
das gesamtstaatliche System. 

}  Und es gibt keine Prüfeinrichtung, die derzeit eine solche 
Vermögensvergleichsrechnung anstellen könnte. 

}  Bedenkt man, dass Österreich als Mitglied der EU und der 
Währungsunion nicht mehr zu 100% Herr über seine 
Finanzen ist, ist dies hochriskant. 



 

Selbstkontrolle führt zu Selbstachtung und 
Selbstachtung zu Mut. 

(Thukydides, Peloponnesische Kriege)  
 


